
BESCHLUSS DES RATES

vom 18. Dezember 2006

zur Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zu der am 2. Juli 1999 in Genf
abgeschlossenen Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung

gewerblicher Muster und Modelle

(2006/954/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 und Artikel 300
Absatz 3 Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom
12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacks-
muster (1), die sich auf Artikel 308 des Vertrages stützt,
zielt auf die Schaffung eines Markts ab, der ordnungsge-
mäß und unter Bedingungen funktioniert, die denen eines
nationalen Markts gleichen. Um einen solchen Markt zu
schaffen und seine Einheit zu stärken, wurde mit der Ver-
ordnung das Geschmacksmustersystem der Gemeinschaft
eingeführt, das es Unternehmen ermöglicht, über ein ein-
ziges Verfahren Geschmacksmusterschutz mit einheitli-
cher Wirkung für die gesamte Gemeinschaft zu erlangen.

(2) Nach Einleitung und Durchführung der Vorbereitung
durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
unter Beteiligung der Mitgliedstaaten, die Mitglieder des
Haager Verbandes sind, der Mitgliedstaaten, die nicht Mit-
glieder des Haager Verbandes sind, und der Europäischen
Gemeinschaft hat die Diplomatische Konferenz, die zu die-
sem Zwecke in Genf einberufen wurde, am 2. Juli 1999
die Genfer Akte des Haager Abkommens über die interna-
tionale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle abge-
schlossen (im Folgenden als „Genfer Akte“ bezeichnet).

(3) Die Genfer Akte wurde abgeschlossen, um bestimmte Neu-
erungen in das System der internationalen Hinterlegung
gewerblicher Muster und Modelle nach der Londoner Akte
vom 2. Juni 1934 und der Haager Akte vom 28. Novem-
ber 1960 einzuführen.

(4) Ziel der Genfer Akte ist es, das Haager System der inter-
nationalen Eintragung auf neue Mitglieder auszudehnen
und es für Anmelder attraktiver zu machen. Eine der
Hauptneuerungen gegenüber der Londoner und der Haa-
ger Akte besteht darin, dass eine zwischenstaatliche Orga-
nisation, die ein Amt für die Eintragung von Mustern und
Modellen mit Wirkung für das Gebiet der Organisation
unterhält, Vertragspartei der Genfer Akte werden kann.

(5) Die Regelung, wonach eine zwischenstaatliche Organisa-
tion mit einem Regionalamt für die Eintragung von Mus-
tern und Modellen Vertragspartei der Genfer Akte werden
kann, wurde eingeführt, um insbesondere der Europäi-
schen Gemeinschaft zu gestatten, der Akte und damit dem
Haager Verband beizutreten.

(6) Die Genfer Akte ist am 23. Dezember 2003 in Kraft getre-
ten und am 1. April 2004 wirksam geworden. Am
1. Januar 2003 begann das Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) Anmeldun-
gen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern entgegenzu-
nehmen; der erste zuerkannte Anmeldetag war der
1. April 2003.

(7) Das Gemeinschaftsgeschmacksmustersystem und das Sys-
tem der internationalen Eintragung nach der Genfer Akte
ergänzen einander. Das Geschmacksmustersystem der
Gemeinschaft ist ein vollständiges, einheitliches Regional-
system für die Eintragung von Geschmacksmustern, das
sich auf das gesamte Gebiet der Europäischen Gemein-
schaft erstreckt. Das Haager Abkommen ist ein Vertrag,
mit dem die Verfahren für den Schutz von Mustern und
Modellen im Hoheitsgebiet der benannten Vertrags-
parteien zentralisiert werden.

(8) Die Verknüpfung des Geschmacksmustersystems der
Gemeinschaft mit dem internationalen Eintragungssystem
nach der Genfer Akte würde es den Entwerfern von
Geschmacksmustern ermöglichen, diese mit einer einzi-
gen internationalen Anmeldung sowohl in der Gemein-
schaft unter dem Gemeinschaftsgeschmacksmustersystem
als auch auf dem Gebiet der Vertragsparteien der Genfer
Akte innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft schützen
zu lassen.

(9) Die Verknüpfung des Geschmacksmustersystems der
Gemeinschaft mit dem internationalen Eintragungssystem
nach der Genfer Akte wird außerdem zu einer harmoni-
schen Entwicklung der Wirtschaft beitragen und
Wettbewerbsverfälschungen beseitigen, sie wird ferner
kostenwirksam sein und das Niveau der Integration erhö-
hen und das Funktionieren des Binnenmarktes fördern.
Der Beitritt der Gemeinschaft zur Genfer Akte ist daher
notwendig, um das Geschmacksmustersystem der
Gemeinschaft attraktiver zu machen.

(1) ABl. L 3 vom 5.1.2002, S. 1. Zuletzt geändert durch die Beitrittsakte
von 2003.
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(10) Die Kommission sollte ermächtigt werden, die Gemein-
schaft nach deren Beitritt zur Genfer Akte in der Ver-
sammlung des Haager Verbandes zu vertreten.

(11) Dieser Beschluss berührt nicht das Recht der Mitgliedstaa-
ten, in Fragen, die ihre nationalen Geschmacksmuster
betreffen, an der Versammlung des Haager Verbandes
teilzunehmen.

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die am 2. Juli 1999 in Genf abgeschlossene Genfer Akte des Haa-
ger Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher
Muster und Modelle (im Folgenden „Genfer Akte“ genannt) wird
im Namen der Gemeinschaft in Bezug auf Fragen, die ihrer
Zuständigkeit unterliegen, genehmigt.

Der Wortlaut der Genfer Akte ist diesem Beschluss beigefügt.

Artikel 2

1. Der Präsident des Rates wird ermächtigt, ab dem Tag, an
dem der Rat und die Kommission die Maßnahmen erlassen
haben, die notwendig sind, um eine Verbindung zwischen dem
Geschmacksmusterrecht der Gemeinschaft und der Genfer Akte
herzustellen, die Beitrittsurkunde beim Generaldirektor der Welt-
organisation für geistiges Eigentum zu hinterlegen.

2. Die Erklärungen, die diesem Beschluss beigefügt sind, wer-
den in die Beitrittsurkunde aufgenommen.

Artikel 3

1. Die Kommission wird ermächtigt, die Europäische Gemein-
schaft in den Tagungen der Versammlung des Haager Verban-
des, die unter der Leitung der Weltorganisation für geistiges
Eigentum stattfinden, zu vertreten.

2. Die Kommission verhandelt in der Versammlung
des Haager Verbandes im Namen der Gemeinschaft nach Maß-
gabe folgender Bestimmungen über alle das Gemeinschafts-
geschmacksmuster betreffenden Fragen im Zuständigkeitsbereich
der Gemeinschaft:

a) Der Standpunkt, den die Gemeinschaft in der Versammlung
vertreten kann, wird von der zuständigen Arbeitsgruppe des
Rates oder, wenn dies nicht möglich ist, in Ad-hoc-
Sitzungen ausgearbeitet, die im Verlauf der Beratungen im
Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum einbe-
rufen werden.

b) In Bezug auf Beschlüsse, die eine Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 6/2002 oder eines anderen Rechtsakts des Rates,
für den Einstimmigkeit vorgeschrieben ist, erfordern, wird
der Standpunkt der Gemeinschaft vom Rat auf Vorschlag
der Kommission einstimmig festgelegt.

c) In Bezug auf sonstige Beschlüsse, die sich auf das
Geschmacksmusterrecht der Gemeinschaft auswirken, wird
der Standpunkt der Gemeinschaft vom Rat auf Vorschlag
der Kommission mit qualifizierter Mehrheit festgelegt.

Geschehen zu Brüssel am18 dezember 2006

Im Namen des Rates
Der Präsident
J.-E. ENESTAM
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ANHANG

Genfer Akte vom 2. Juli 1999

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1: Abkürzungen

Artikel 2: Anwendbarkeit sonstiger Schutzvorschriften nach dem Recht der Vertragsparteien und bestimmten interna-
tionalen Verträgen

KAPITEL I

INTERNATIONALE ANMELDUNG UND INTERNATIONALE EINTRAGUNG

Artikel 3: Berechtigung zur Einreichung einer internationalen Anmeldung

Artikel 4: Verfahren zur Einreichung einer internationalen Anmeldung

Artikel 5: Inhalt der internationalen Anmeldung

Artikel 6: Priorität

Artikel 7: Benennungsgebühren

Artikel 8: Berichtigung von Mängeln

Artikel 9: Anmeldedatum der internationalen Anmeldung

Artikel 10: Internationale Eintragung, Datum der internationalen Eintragung, Veröffentlichung und vertrauliche Kopien
der internationalen Eintragung

Artikel 11: Aufschiebung der Veröffentlichung

Artikel 12: Schutzverweigerung

Artikel 13: Besondere Erfordernisse hinsichtlich der Einheitlichkeit des Musters oder Modells

Artikel 14: Wirkungen der internationalen Eintragung

Artikel 15: Ungültigerklärung

Artikel 16: Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben hinsichtlich internationaler Eintragungen

Artikel 17: Erste Schutzfrist und Verlängerung der internationalen Eintragung und Schutzdauer

Artikel 18: Auskunft über veröffentlichte internationale Eintragungen

KAPITEL II

VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 19: Gemeinsames Amt mehrerer Staaten

Artikel 20: Mitgliedschaft im Haager Verband

Artikel 21: Versammlung

Artikel 22: Internationales Büro

Artikel 23: Finanzen

Artikel 24: Ausführungsordnung

KAPITEL III

REVISION UND ÄNDERUNG

Artikel 25: Revision dieses Abkommens

Artikel 26: Änderung bestimmter Artikel durch die Versammlung
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KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 27: Möglichkeit, Vertragspartei dieses Abkommens zu werden

Artikel 28: Tag des Wirksamwerdens der Ratifikation und des Beitritts

Artikel 29: Verbot von Vorbehalten

Artikel 30: Erklärungen der Vertragsparteien

Artikel 31: Anwendbarkeit der Fassungen von 1934 und 1960

Artikel 32: Kündigung dieses Abkommens

Artikel 33: Sprachen dieses Abkommens; Unterzeichnung

Artikel 34: Verwahrer

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Abkürzungen

Im Sinne dieses Abkommens bedeutet:

i) „das Haager Abkommen“ das Haager Abkommen über die inter-
nationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle, künftig
Haager Abkommen über die internationale Eintragung gewerbli-
cher Muster und Modelle;

ii) „dieses Abkommen“ das Haager Abkommen in der vorliegenden
Fassung;

iii) „Ausführungsordnung“ die Ausführungsordnung dieses
Abkommens;

iv) „vorgeschrieben“ in der Ausführungsordnung vorgeschrieben;

v) „Pariser Verbandsübereinkunft“ die Pariser Verbandsübereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums, unterzeichnet in Paris
am 20. März 1 883, in ihrer revidierten und geänderten Fassung;

vi) „internationale Eintragung“ die nach diesem Abkommen vorge-
nommene internationale Eintragung eines gewerblichen Musters
oder Modells;

vii) „internationale Anmeldung“ einen Antrag auf internationale
Eintragung;

viii) „internationales Register“ die beim Internationalen Büro geführte
amtliche Sammlung von Daten über internationale Eintragungen,
welche aufgrund des Abkommens oder der Ausführungsordnung
registriert werden müssen oder dürfen, ungeachtet des Mediums,
in dem die Daten gespeichert sind;

ix) „Person“ eine natürliche oder juristische Person;

x) „Anmelder“ die Person, auf deren Namen eine internationale
Anmeldung eingereicht wird;

xi) „Inhaber“ die Person, auf deren Namen eine internationale Eintra-
gung im internationalen Register eingetragen ist;

xii) „zwischenstaatliche Organisation“ eine zwischenstaatliche Orga-
nisation, die nach Artikel 27 Absatz 1 Ziffer ii berechtigt ist, die-
sem Abkommen beizutreten;

xiii) „Vertragspartei“ jeden Staat oder jede zwischenstaatliche Organi-
sation, die Vertragspartei dieses Abkommens ist;

xiv) „Vertragspartei des Anmelders“ die Vertragspartei oder eine der
Vertragsparteien, von der der Anmelder seine Berechtigung zur
Einreichung einer internationalen Anmeldung herleitet, da er min-
destens eine in Artikel 3 erläuterte Bedingung bezüglich dieser
Vertragspartei erfüllt; kann der Anmelder seine Berechtigung zur
Einreichung einer internationalen Anmeldung nach Artikel 3 von
mehr als einer Vertragspartei herleiten, so bedeutet „Vertragspartei
des Anmelders“ diejenige dieser Vertragsparteien, die als solche in
der internationalen Anmeldung angegeben ist;

xv) „Gebiet einer Vertragspartei“ das Gebiet eines Staates, sofern es
sich bei dieser Vertragspartei um einen Staat handelt, oder das
Gebiet, in dem der Gründungsvertrag der zwischenstaatlichen
Organisation Gültigkeit hat, sofern es sich bei der Vertragspartei
um eine zwischenstaatliche Organisation handelt;

xvi) „Amt“ die von einer Vertragspartei mit der Schutzerteilung für
gewerbliche Muster und Modelle auf dem Gebiet dieser Vertrags-
partei beauftragte Einrichtung;

xvii) „Prüfungsamt“ ein Amt, das von Amts wegen bei ihm eingereichte
Anträge auf Schutz gewerblicher Muster oder Modelle zumindest
auf Neuheit prüft;

xviii) „Benennung“ einen Antrag, dass eine internationale Eintragung für
eine Vertragspartei Wirksamkeit erlangt; es bedeutet auch die
Registrierung dieses Antrags im internationalen Register;

xix) „benannte Vertragspartei“ und „Benennungsamt“ die Vertrags-
partei beziehungsweise das Amt der Vertragspartei, auf die die
Benennung anwendbar ist;

xx) „Fassung von 1934“ die am 2. Juni 1934 in London unterzeich-
nete Fassung des Haager Abkommens;

xxi) „Fassung von 1960“ die am 28. November 1960 im Haag unter-
zeichnete Fassung des Haager Abkommens;
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xxii) „Zusatzvereinbarung von 1961“ die am 18. November 1961 in
Monaco unterzeichnete Zusatzvereinbarung zu der Fassung von
1934;

xxiii) „Ergänzungsvereinbarung von 1967“ die am 14. Juli 1967 in
Stockholm unterzeichnete Ergänzungsvereinbarung zum Haager
Abkommen in der geänderten Fassung;

xxiv) „Verband“ den durch das Haager Abkommen vom 6. November
1925 errichteten und durch die Fassungen von 1934 und 1960
sowie durch die Zusatzvereinbarung von 1961, die Ergänzungs-
vereinbarung von 1967 und dieses Abkommen aufrechterhalte-
nen Haager Verband;

xxv) „Versammlung“ die in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe a genannte
Versammlung oder jedes Gremium, das an die Stelle dieser Ver-
sammlung tritt;

xxvi) „Organisation“ die Weltorganisation für geistiges Eigentum;

xxvii) „Generaldirektor“ den Generaldirektor der Weltorganisation für
geistiges Eigentum;

xxviii) „Internationales Büro“ das Internationale Büro der Welt-
organisation für geistiges Eigentum.

xxix) Im Sinne dieses Abkommens ist „Ratifikationsurkunde“ dahinge-
hend auszulegen, dass Annahme- oder Zustimmungsurkunden
mit einbezogen sind.

Artikel 2

Anwendbarkeit sonstiger Schutzvorschriften nach dem Recht der
Vertragsparteien und bestimmten internationalen Verträgen

1. [Recht der Vertragsparteien und bestimmte internationale Verträge]
Die Bestimmungen dieses Abkommens lassen die Anwendung von wei-
ter gehenden Schutzvorschriften nach dem Recht einer Vertragspartei
unberührt; sie berühren auch in keiner Weise den Schutz, der den Wer-
ken der Kunst und den Werken der angewandten Kunst durch internati-
onale Verträge und Abkommen über das Urheberrecht gewährt wird, und
ebenso wenig den Schutz, der gewerblichen Mustern oder Modellen nach
dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums (TRIPS) gewährt wird, das dem Übereinkommen über
die Errichtung der Welthandelsorganisation beigefügt ist.

2. [Verpflichtung zur Erfüllung der Pariser Verbandsübereinkunft] Jede
Vertragspartei muss die Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft
über gewerbliche Muster und Modelle einhalten.

KAPITEL I

INTERNATIONALE ANMELDUNG UND INTERNATIONALE
EINTRAGUNG

Artikel 3

Berechtigung zur Einreichung einer internationalen Anmeldung

Jeder Angehörige eines Staates, der Vertragspartei ist, oder eines Mitglieds-
staates einer zwischenstaatlichen Organisation, die Vertragspartei ist, oder
Personen, die ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre tat-
sächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Han-
delsniederlassung im Gebiet einer Vertragspartei haben, sind berechtigt,
eine internationale Anmeldung einzureichen.

Artikel 4

Verfahren zur Einreichung einer internationalen Anmeldung

1. [Direkte oder indirekte Einreichung]

a) Die internationale Anmeldung kann nach Wahl des Anmelders ent-
weder direkt beim Internationalen Büro oder über das Amt der
Vertragspartei des Anmelders eingereicht werden.

b) Unbeschadet des Buchstabens a kann jede Vertragspartei dem Gene-
raldirektor in einer Erklärung mitteilen, dass internationale Anmel-
dungen nicht durch ihr Amt eingereicht werden können.

2. [Übermittlungsgebühr im Falle indirekter Einreichung] Das Amt
jeder Vertragspartei kann verlangen, dass der Anmelder ihm eine diesem
Amt verbleibende Übermittlungsgebühr für jede durch dieses Amt einge-
reichte internationale Anmeldung entrichtet.

Artikel 5

Inhalt der internationalen Anmeldung

1. [Zwingend vorgeschriebener Inhalt der internationalen Anmeldung]
Die internationale Anmeldung muss in der vorgeschriebenen Sprache
oder in einer der vorgeschriebenen Sprachen abgefasst sein; die Anmel-
dung muss Folgendes enthalten oder ihr ist Folgendes beizufügen:

i) ein Antrag auf internationale Eintragung nach diesem Abkommen;

ii) den Anmelder betreffende vorgeschriebene Angaben;

iii) die vorgeschriebene Anzahl von vorschriftsmäßig eingereichten
Kopien einer oder nach Wahl des Anmelders mehrerer verschiede-
ner Wiedergaben des gewerblichen Musters oder Modells, das
Gegenstand der internationalen Anmeldung ist; ist das gewerbliche
Muster jedoch flächenmäßig und wird ein Antrag auf Aufschiebung
der Veröffentlichung nach Absatz 5 gestellt, so kann die internatio-
nale Anmeldung entweder Wiedergaben enthalten oder es kann ihr
die vorgeschriebene Anzahl von Musterabschnitten beigefügt
werden;

iv) eine den Vorschriften entsprechende Angabe des Erzeugnisses oder
der Erzeugnisse, die das gewerbliche Muster oder Modell darstellen
oder für das oder die das gewerbliche Muster oder Modell verwen-
det werden soll;

v) eine Angabe der benannten Vertragsparteien;

vi) die vorgeschriebenen Gebühren;

vii) alle sonstigen vorgeschriebenen Angaben.

2. [Zusätzlicher zwingend vorgeschriebener Inhalt der internationa-
len Anmeldung]

a) Jede Vertragspartei, deren Amt ein Prüfungsamt ist und bei der am
Tag, an dem sie Vertragspartei dieses Abkommens wird, gesetzlich
vorgeschrieben ist, dass ein Antrag auf Schutzerteilung für ein
gewerbliches Muster oder Modell einen in Buchstabe b bezeichne-
ten Bestandteil enthalten muss, damit diesem Antrag ein Anmelde-
datum nach diesem Recht zuerkannt wird, kann dem
Generaldirektor diese Bestandteile in einer Erklärung mitteilen.
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b) Folgende Bestandteile können nach Buchstabe a mitgeteilt werden:

i) Angaben zur Identität des Schöpfers des gewerblichen Musters
oder Modells, das Gegenstand der Anmeldung ist;

ii) eine kurze Beschreibung der Wiedergabe oder der charakteris-
tischen Merkmale des gewerblichen Musters oder Modells, das
Gegenstand der Anmeldung ist;

iii) ein Anspruch.

c) Enthält die internationale Anmeldung die Benennung einer Vertrags-
partei, die eine Mitteilung nach Buchstabe a vorgenommen hat, so
muss sie außerdem jeden Bestandteil, der Gegenstand der Mittei-
lung war, wie vorgeschrieben enthalten.

3. [Mögliche sonstige Bestandteile der internationalen Anmeldung] Die
internationale Anmeldung kann weitere in der Ausführungsordnung vor-
geschriebene Bestandteile enthalten oder es können ihr weitere Bestand-
teile beigefügt werden, die in der Ausführungsordnung angegeben sind.

4. [Mehrere gewerbliche Muster und Modelle in einer internationalen
Anmeldung] Vorbehaltlich etwaiger vorgeschriebener Bedingungen kann
eine internationale Anmeldung mehr als ein gewerbliches Muster oder
Modell enthalten.

5. [Antrag auf Aufschiebung der Veröffentlichung] Die internationale
Anmeldung kann einen Antrag auf Aufschiebung der Veröffentlichung
enthalten.

Artikel 6

Priorität

1. [Inanspruchnahme von Prioritäten]

a) Die internationale Anmeldung kann eine Erklärung nach Artikel 4
der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums enthalten, mit der die Priorität einer oder mehrerer frü-
herer Anmeldungen beansprucht wird, die in einem oder für einen
Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder in einem oder
für ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht worden
sind.

b) Die Ausführungsordnung kann vorsehen, dass die Erklärung, auf die
in Buchstabe a Bezug genommen wird, nach Einreichung der inter-
nationalen Anmeldung abgegeben werden kann. Ist dies der Fall, so
ist der Zeitpunkt, zu dem die Erklärung spätestens abgegeben wer-
den kann, in der Ausführungsordnung vorgeschrieben.

2. [Internationale Anmeldung als Basis für die Inanspruchnahme einer
Priorität] Der internationalen Anmeldung kommt ab ihrem Anmelde-
datum die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen Hinterlegung nach Arti-
kel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zu, wobei der spätere Verlauf der
Anmeldung ohne Bedeutung ist.

Artikel 7

Benennungsgebühren

1. [Vorgeschriebene Benennungsgebühr] Vorbehaltlich Absatz 2
schließen die vorgeschriebenen Gebühren eine Benennungsgebühr für
jede benannte Vertragspartei ein.

2. [Individuelle Benennungsgebühr] Jede Vertragspartei, deren Amt
Prüfungsamt ist, und jede Vertragspartei, die eine zwischenstaatliche
Organisation ist, kann dem Generaldirektor in einer Erklärung mitteilen,
dass anstelle der in Absatz 1 genannten vorgeschriebenen Benennungs-
gebühr im Zusammenhang mit jeder internationalen Anmeldung, in der
die Vertragspartei benannt wird, und im Zusammenhang mit der Verlän-
gerung jeder internationalen Eintragung, die sich aus einer solchen inter-
nationalen Anmeldung ergibt, eine individuelle Benennungsgebühr zu
entrichten ist, deren Betrag in der Erklärung anzugeben ist und in weite-
ren Erklärungen geändert werden kann. Dieser Betrag kann von der
genannten Vertragspartei für die erste Schutzfrist und für jeden Verlän-
gerungszeitraum oder für die von der betreffenden Vertragspartei zuge-
lassene maximale Schutzdauer festgelegt werden; dieser Betrag darf jedoch
nicht höher sein als der Gegenwert des Betrags, den das Amt der betref-
fenden Vertragspartei bei der Schutzerteilung für einen entsprechend lan-
gen Zeitraum und dieselbe Anzahl von gewerblichen Mustern und
Modellen vom Anmelder zu erhalten berechtigt wäre, wobei der Betrag
um die Einsparungen verringert wird, die sich aus dem internationalen
Verfahren ergeben.

3. [Überweisung von Benennungsgebühren] Die Benennungs-
gebühren, auf die in den Absätzen 1 und 2 Bezug genommen wird, sind
vom Internationalen Büro an die Vertragsparteien zu überweisen, für wel-
che diese Gebühren entrichtet wurden.

Artikel 8

Berichtigung von Mängeln

1. [Prüfung der internationalen Anmeldung] Stellt das Internationale
Büro fest, dass die internationale Anmeldung am Tag des Eingangs der
Anmeldung beim Internationalen Büro die Erfordernisse dieses Abkom-
mens und der Ausführungsordnung nicht erfüllt, so fordert es den
Anmelder auf, die erforderlichen Berichtigungen innerhalb der vorge-
schriebenen Frist vorzunehmen.

2. [Nicht behobene Mängel]

a) Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Frist nach, so gilt die internationale Anmeldung vorbe-
haltlich des Buchstabens b als zurückgenommen.

b) Kommt der Anmelder, im Falle eines Mangels in Bezug auf Arti-
kel 5 Absatz 2 oder in Bezug auf ein besonderes Erfordernis, das
dem Generaldirektor von einer Vertragspartei in Übereinstimmung
mit der Ausführungsordnung mitgeteilt wurde, der Aufforderung
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist nach, so gilt die interna-
tionale Anmeldung als ohne die Benennung dieser Vertragspartei
eingereicht.

Artikel 9

Anmeldedatum der internationalen Anmeldung

1. [Direkt eingereichte internationale Anmeldung] Wird die internati-
onale Anmeldung direkt beim Internationalen Büro eingereicht, so ist das
Anmeldedatum vorbehaltlich des Absatzes 3 das Datum des Tages, an
dem die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingeht.

2. [Indirekt eingereichte internationale Anmeldung] Wird die interna-
tionale Anmeldung durch das Amt der Vertragspartei des Anmelders ein-
gereicht, so wird das Anmeldedatum wie vorgeschrieben bestimmt.
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3. [Internationale Anmeldung mit bestimmten Mängeln] Enthält die
internationale Anmeldung am Tag des Eingangs der Anmeldung beim
Internationalen Büro einen Mangel, der nach den Vorschriften zu einer
Verschiebung des Anmeldedatums der internationalen Anmeldung führt,
so ist das Anmeldedatum das Datum des Tages, an dem die Berichtigung
dieses Mangels beim Internationalen Büro eingeht.

Artikel 10 (1)

Internationale Eintragung, Datum der internationalen Eintragung,
Veröffentlichung und vertrauliche Kopien der internationalen

Eintragung

1. [Internationale Eintragung] Das Internationale Büro trägt jedes
gewerbliche Muster oder Modell, das Gegenstand einer internationalen
Anmeldung ist, unverzüglich bei Eingang der internationalen Anmeldung
beim Internationalen Büro ein oder, falls Berichtigungen nach Artikel 8
angefordert werden, unverzüglich bei Eingang der erforderlichen Berich-
tigungen. Die Eintragung erfolgt auch bei einer Aufschiebung der Veröf-
fentlichung nach Artikel 11.

2. [Datum der internationalen Eintragung]

a) Vorbehaltlich des Buchstabens b ist das Datum der internationalen
Eintragung das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung.

b) Enthält die internationale Anmeldung am Tag des Eingangs der
Anmeldung beim Internationalen Büro einen Mangel in Bezug auf
Artikel 5 Absatz 2, so ist das Datum der internationalen Eintragung
entweder das Datum des Tages, an dem die Berichtigung dieses Man-
gels beim Internationalen Büro eingeht oder das Anmeldedatum der
internationalen Anmeldung, je nachdem, welches das spätere Datum
ist.

3. [Veröffentlichung]

a) Die internationale Eintragung wird vom Internationalen Büro veröf-
fentlicht. Diese Veröffentlichung gilt in allen Vertragsparteien als
ausreichende Bekanntgabe; vom Inhaber wird keine sonstige
Bekanntgabe verlangt.

b) Das Internationale Büro übermittelt eine Kopie der Veröffentlichung
der internationalen Eintragung an jedes Benennungsamt.

4. [Vertrauliche Behandlung vor der Veröffentlichung] Vorbehaltlich
des Absatzes 5 und des Artikels 11 Absatz 4 Buchstabe b behandelt das
Internationale Büro jede internationale Anmeldung und jede internatio-
nale Eintragung bis zur Veröffentlichung vertraulich.

5. [Vertrauliche Kopien]

a) Das Internationale Büro übermittelt unverzüglich nach der vorge-
nommenen Registrierung eine Kopie der internationalen Eintragung
zusammen mit allen maßgeblichen Erklärungen, Unterlagen oder
Musterabschnitten, die der internationalen Anmeldung beigefügt
sind, an jedes Amt, das in der internationalen Anmeldung benannt
worden ist und das dem Internationalen Büro mitgeteilt hat, dass es
eine entsprechende Kopie zu erhalten wünscht.

b) Bis zur Veröffentlichung der internationalen Eintragung durch das
Internationale Büro behandelt das Amt jede internationale Eintra-
gung, von der ihm eine Kopie vom Internationalen Büro übermit-
telt wurde, vertraulich. Das Amt darf diese Kopie nur zum Zweck
der Prüfung der internationalen Eintragung verwenden und zur Prü-
fung von Anträgen auf Schutz von gewerblichen Mustern oder
Modellen, die in oder für die Vertragspartei, für die das Amt zu-
ständig ist, eingereicht worden sind. Insbesondere darf es den Inhalt
dieser internationalen Eintragungen an keine Person außerhalb des
Amtes mit Ausnahme des Inhabers dieser internationalen Eintra-
gung weitergeben, außer die Berechtigung zur Einreichung der inter-
nationalen Anmeldung, auf der die internationale Eintragung beruht,
wird in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren bestritten. Im
Falle eines solchen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahrens wird der
Inhalt der internationalen Eintragung den beteiligten Verfahrens-
parteien nur vertraulich offenbart, wobei diese verpflichtet sind, die
Vertraulichkeit der Offenbarung zu wahren.

Artikel 11

Aufschiebung der Veröffentlichung

1. [Gesetzliche Bestimmungen von Vertragsparteien über die Aufschie-
bung der Veröffentlichung]

a) Sieht das Recht einer Vertragspartei die Aufschiebung der Veröffent-
lichung eines gewerblichen Musters oder Modells um einen kürze-
ren als den vorgeschriebenen Zeitraum vor, so teilt die Vertragspartei
dem Generaldirektor den zulässigen Zeitraum in einer Erklärung
mit.

b) Sieht das Recht einer Vertragspartei keine Aufschiebung der Veröf-
fentlichung eines gewerblichen Musters oder Modells vor, so teilt die
Vertragspartei dem Generaldirektor diese Tatsache in einer Erklä-
rung mit.

2. [Aufschiebung der Veröffentlichung] Enthält die internationale
Anmeldung einen Antrag auf Aufschiebung der Veröffentlichung, so fin-
det die Veröffentlichung statt:

i) wenn keine der in der internationalen Anmeldung benannten
Vertragsparteien eine Erklärung nach Absatz 1 abgegeben hat, bei
Ablauf der vorgeschriebenen Frist,

ii) wenn eine der in der internationalen Anmeldung benannten
Vertragsparteien eine Erklärung nach Absatz 1 Buchstabe a abgege-
ben hat, bei Ablauf der in dieser Erklärung angegebenen Frist oder,
sofern es mehr als eine benannte Vertragspartei gibt, bei Ablauf des
kürzesten Zeitraums, der in den Erklärungen der Vertragsparteien
angegeben ist.

3. [Handhabung von Anträgen auf Aufschiebung, bei denen eine Auf-
schiebung nach geltendem Recht nicht möglich ist] Ist die Aufschiebung
der Veröffentlichung beantragt worden und hat eine der in der internati-
onalen Anmeldung benannten Vertragsparteien eine Erklärung nach Ab-
satz 1 Buchstabe b abgegeben, wonach eine Aufschiebung der
Veröffentlichung nach ihrem Recht nicht möglich ist,

i) so unterrichtet das Internationale Büro vorbehaltlich Ziffer ii den
Anmelder hierüber; nimmt der Anmelder die Benennung dieser
Vertragspartei nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist schriftlich
zurück, so lässt das Internationale Büro den Antrag auf Aufschie-
bung der Veröffentlichung außer Acht;

(1) Bei Annahme des Artikels 10 war sich die Diplomatische Konferenz einig dar-
über, dass nichts von diesem Artikel den Zugang zu einer internationalen
Anmeldung oder zu einer internationalen Eintragung durch den Anmelder oder
Rechtsinhaber oder jede andere Person, die durch den Anmelder oder den
Rechtsinhaber ermächtigt worden ist, verhindert.
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ii) so lässt das Internationale Büro die Benennung dieser Vertragspartei
außer Acht und unterrichtet den Anmelder hierüber, wenn die inter-
nationale Anmeldung keine Wiedergaben des gewerblichen Musters
oder Modells enthielt, sondern ihr statt dessen Musterabschnitte bei-
gefügt waren.

4. [Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung oder auf besondere Ein-
sichtnahme in die internationale Eintragung]

a) Der Inhaber kann jederzeit während des nach Absatz 2 maßgebli-
chen Zeitraums der Aufschiebung die Veröffentlichung eines oder
aller gewerblichen Muster und Modelle, die Gegenstand der interna-
tionalen Eintragung sind, beantragen, wobei der Zeitraum der Auf-
schiebung in Bezug auf dieses gewerbliche Muster oder Modell oder
diese gewerblichen Muster und Modelle als am Tag des Eingangs
dieses Antrags beim Internationalen Büro abgelaufen betrachtet
wird.

b) Inhaber kann auch jederzeit während des nach Absatz 2 maßgebli-
chen Zeitraums der Aufschiebung beantragen, dass das Internatio-
nale Büro einem vom Inhaber angegebenen Dritten einen Auszug
aus einem oder allen gewerblichen Mustern oder Modellen, die Ge-
genstand der internationalen Eintragung sind, zur Verfügung stellt
oder diesem Dritten Einsichtnahme in ein oder alle gewerblichen
Muster oder Modelle, die Gegenstand der internationalen Eintragung
sind, gestattet.

5. [Verzicht und Beschränkung]

a) Verzichtet der Inhaber zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des nach
Absatz 2 maßgeblichen Zeitraums der Aufschiebung auf die inter-
nationale Eintragung in Bezug auf alle benannten Vertragsparteien,
so erfolgt keine Veröffentlichung des gewerblichen Musters oder
Modells oder der Muster oder Modelle, die Gegenstand der interna-
tionalen Eintragung sind.

b) Beschränkt der Inhaber zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des
nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitraums der Aufschiebung die inter-
nationale Eintragung hinsichtlich aller benannten Vertragsparteien
auf ein oder mehrere gewerbliche Muster oder Modelle, die Gegen-
stand der internationalen Eintragung sind, so erfolgt keine Veröf-
fentlichung des oder der anderen gewerblichen Muster und Modelle,
die Gegenstand der internationalen Eintragung sind.

6. [Veröffentlichung und Vorlage von Wiedergaben]

a) Bei Ablauf eines nach den Bestimmungen dieses Artikels maßgebli-
chen Zeitraums der Aufschiebung wird die internationale Eintra-
gung vorbehaltlich der Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren
vom Internationalen Büro veröffentlicht. Werden die Gebühren
nicht wie vorgeschrieben entrichtet, so wird die internationale Ein-
tragung gelöscht und keine Veröffentlichung vorgenommen.

b) Waren der internationalen Anmeldung ein oder mehrere Musterab-
schnitte gemäß Artikel 5 Absatz 1 Ziffer iii beigefügt, so muss der
Inhaber innerhalb der vorgeschriebenen Frist die vorgeschriebene
Anzahl von Kopien einer Wiedergabe jedes gewerblichen Musters
oder Modells vorlegen, das Gegenstand dieser Anmeldung beim
Internationalen Büro ist. Soweit der Inhaber dies versäumt, wird die
internationale Eintragung gelöscht und keine Veröffentlichung
vorgenommen.

Artikel 12

Schutzverweigerung

1. [Recht auf Schutzverweigerung] Werden die Bedingungen für die
Schutzerteilung nach dem Recht einer benannten Vertragspartei für ein
oder alle gewerblichen Muster und Modelle, die Gegenstand der internati-
onalen Eintragung sind, nicht erfüllt, so kann das Amt dieser Vertrags-
partei die Wirkungen der internationalen Eintragung für das Gebiet dieser
Vertragspartei teilweise oder ganz verweigern; jedoch kann kein Amt die
Wirkungen der internationalen Eintragung ganz oder teilweise deshalb ver-
weigern, weil die internationale Anmeldung die Erfordernisse hinsichtlich
Form oder Inhalt, die in diesem Abkommen oder in dieser Ausführungs-
ordnung vorgesehen sind, oder abweichende beziehungsweise ergänzende
Erfordernisse nach dem Recht der betreffenden Vertragspartei nicht erfüllt.

2. [Mitteilung der Schutzverweigerung]

a) Das Amt unterrichtet das Internationale Büro innerhalb der vorge-
schriebenen Frist in einer Mitteilung davon, dass es die Wirkungen
einer internationalen Eintragung verweigert.

b) In jeder Mitteilung der Schutzverweigerung sind alle Gründe für die
Schutzverweigerung anzuführen.

3. [Übermittlung der Mitteilung der Schutzverweigerung; Rechtsmittel]

a) Das Internationale Büro übermittelt unverzüglich eine Kopie der Mit-
teilung der Schutzverweigerung an den Inhaber.

b) Der Inhaber eines gewerblichen Musters oder Modells, das Gegenstand
einer internationalen Eintragung ist, hat Anspruch auf dieselben
Rechtsmittel wie der Inhaber eines gewerblichen Musters oder Modells,
das Gegenstand eines Antrags auf Schutzerteilung nach dem gelten-
den Recht bei dem Amt ist, das die Mitteilung der Schutzverweigerung
vorgenommen hat. Der Inhaber hat zumindest Anspruch auf folgende
Rechtsmittel: Nachprüfung oder Überprüfung der Schutzverweigerung
oder Beschwerde gegen die Schutzverweigerung.

4. (1) [Zurücknahme der Schutzverweigerung] Jede Schutz-
verweigerung kann jederzeit vom Amt, das die Mitteilung hierüber vor-
genommen hat, ganz oder teilweise zurückgenommen werden.

Artikel 13

Besondere Erfordernisse hinsichtlich der Einheitlichkeit des
Musters oder Modells

1. [Mitteilung über besondere Erfordernisse] Wenn das Recht einer
Vertragspartei zum Zeitpunkt ihres Beitritts zu diesem Abkommen ver-
langt, dass für Muster oder Modelle, die Gegenstand derselben Anmel-
dung sind, eine Einheitlichkeit des Musters oder Modells, eine einheitliche
Herstellung oder eine einheitliche Nutzung gewährleistet ist, oder ver-
langt, dass die Muster oder Modelle, die Gegenstand derselben Anmel-
dung sind, zu derselben Serie oder Zusammensetzung von Gegenständen
gehören, oder verlangt, dass nur ein einziges gesondertes und klar zu
unterscheidendes Muster oder Modell in einer einzigen Anmeldung bean-
sprucht werden kann, so kann die Vertragspartei den Generaldirektor in
einer entsprechenden Erklärung hiervon unterrichten. Eine solche Erklä-
rung hat jedoch keine Auswirkung auf das Recht des Anmelders, mehr
als ein gewerbliches Muster oder Modell in Übereinstimmung mit Arti-
kel 5 Absatz 4 in eine internationalen Anmeldung aufzunehmen, selbst
wenn die Vertragspartei, die die Erklärung abgegeben hat, in der Anmel-
dung benannt wird.

(1) Bei der Annahme der Artikel 12 Absatz 4, Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe b
und der Regel 18 Absatz 4 war sich die Diplomatische Konferenz einig, dass
ein Amt, welches eine Schutzverweigerung ausgesprochen hat, in seiner Mittei-
lung der Zurücknahme der Schutzverweigerung spezifizieren kann, dass es sich
entschlossen hat, die Wirkungen der internationalen Eintragung für die Gesamt-
heit oder auch nur für Teile der betroffenen angemeldeten Muster und Modelle
anzuerkennen. Man war sich ebenfalls einig, dass ein Amt auch dann innerhalb
der vorgeschriebenen Zeitdauer, während der eine Schutzverweigerung ausge-
sprochen werden kann, eine Mitteilung versenden kann, die besagt, dass die
Wirkungen der internationalen Eintragung anerkannt werden, wenn keine
Schutzverweigerung ausgesprochen worden ist.
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2. [Wirkung der Erklärung] Eine solche Erklärung berechtigt das Amt
der Vertragspartei, die sie abgegeben hat, die Wirkungen der internatio-
nalen Eintragung nach Artikel 12 Absatz 1 bis zur Erfüllung der Erfor-
dernisse, die von dieser Vertragspartei mitgeteilt worden sind, zu
verweigern.

3. [Weitere bei Teilung der Eintragung zahlbare Gebühren] Wird eine
internationale Eintragung nach einer Mitteilung der Schutzverweigerung
gemäß Absatz 2 vor dem betreffenden Amt geteilt, um ein in der Mittei-
lung angegebenes Schutzhindernis zu beseitigen, so ist dieses Amt be-
rechtigt, eine Gebühr für jede zusätzliche internationale Anmeldung zu
erheben, die zur Vermeidung dieses Schutzhindernisses notwendig gewe-
sen wäre.

Artikel 14

Wirkungen der internationalen Eintragung

1. [Wirkung wie bei einer Anmeldung nach geltendem Recht] Vom
Zeitpunkt der internationalen Registrierung hat die internationale Eintra-
gung zumindest dieselbe Wirkung für jede benannte Vertragspartei wie
ein nach dem Recht dieser Vertragspartei vorschriftsmäßig eingereichter
Antrag auf Schutzerteilung für ein gewerbliches Muster oder Modell.

2. [Wirkung wie bei Schutzerteilung nach geltendem Recht]

a) Für jede Vertragspartei, deren Amt keine Mitteilung der Schutz-
verweigerung in Übereinstimmung mit Artikel 12 vorgenommen
hat, hat die internationale Eintragung spätestens mit Ablauf der
zulässigen Frist für die Mitteilung der Schutzverweigerung oder, falls
eine Vertragspartei eine entsprechende Erklärung nach der Aus-
führungsordnung abgegeben hat, spätestens mit dem in der Erklä-
rung angegebenen Zeitpunkt dieselbe Wirkung wie ein Schutzrecht,
das nach dem Recht der Vertragspartei für ein gewerbliches Muster
oder Modell erteilt wird.

b) (1) Hat das Amt einer Vertragspartei eine Schutzverweigerung
mitgeteilt und diese Schutzverweigerung dann nachträglich ganz
oder teilweise zurückgenommen, so hat die internationale Eintra-
gung, soweit die Schutzverweigerung zurückgenommen wurde, spä-
testens ab dem Zeitpunkt der Zurücknahme der Schutzverweigerung
dieselbe Wirkung für diese Vertragspartei wie ein nach dem Recht
dieser Vertragspartei erteiltes Schutzrecht für ein gewerbliches Mus-
ter oder Modell.

c) Die der internationalen Eintragung nach diesem Absatz verliehene
Wirkung findet auf ein gewerbliches Muster oder Modell bezie-
hungsweise auf die Muster oder Modelle Anwendung, welche Gegen-
stand dieser Eintragung sind, und zwar in der vom Internationalen
Büro beim Benennungsamt eingegangenen Fassung oder in der gege-
benenfalls in dem Verfahren vor diesem Amt geänderten Fassung.

3. [Erklärung hinsichtlich der Wirkung der Benennung der Vertrags-
partei des Anmelders]

a) Jede Vertragspartei, deren Amt Prüfungsamt ist, kann, sofern es sich
um die Vertragspartei des Anmelders handelt, dem Generaldirektor
in einer Erklärung mitteilen, dass die Benennung dieser Vertrags-
partei in einer internationalen Eintragung keine Wirkung hat.

b) Wird eine Vertragspartei, die eine in Buchstabe a genannte Erklä-
rung abgegeben hat, in einer internationalen Anmeldung sowohl als
Vertragspartei des Anmelders als auch als benannte Vertragspartei
angegeben, so lässt das Internationale Büro die Benennung dieser
Vertragspartei außer Acht.

Artikel 15

Ungültigerklärung

1. [Möglichkeit der Verteidigung] Die zuständigen Behörden der
benannten Vertragspartei können die Wirkungen der internationalen Ein-
tragung auf dem Gebiet der Vertragspartei nicht ganz oder teilweise für
ungültig erklären, ohne dem Inhaber rechtzeitig die Möglichkeit zu geben,
seine Rechte zu verteidigen.

2. [Mitteilung der Ungültigkeit] Das Amt der Vertragspartei, auf deren
Gebiet die Wirkungen der internationalen Eintragung für ungültig erklärt
worden sind, benachrichtigt das Internationale Büro hiervon, falls es
Kenntnis von der Ungültigerklärung erlangt hat.

Artikel 16

Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben hinsichtlich
internationaler Eintragungen

1. [Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben] Das Interna-
tionale Büro trägt, wie vorgeschrieben, folgende Angaben in das interna-
tionale Register ein:

i) jede Änderung des Inhabers der internationalen Eintragung hinsicht-
lich einer oder aller benannten Vertragsparteien und hinsichtlich
einer oder aller gewerblichen Muster und Modelle, die Gegenstand
der internationalen Eintragung sind, sofern der neue Inhaber berech-
tigt ist, eine internationale Anmeldung nach Artikel 3 einzureichen,

ii) jede Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers,

iii) die Bestellung eines Vertreters des Anmelders oder Inhabers und alle
sonstigen maßgeblichen Angaben bezüglich dieses Vertreters,

iv) jeden Verzicht auf die internationale Eintragung durch den Inhaber
in Bezug auf eine oder alle benannten Vertragsparteien,

v) jede Einschränkung der internationalen Eintragung hinsichtlich eines
oder mehrerer gewerblicher Muster oder Modelle, die Gegenstand
der internationalen Eintragung sind, durch den Inhaber in Bezug auf
eine oder alle benannten Vertragsparteien,

vi) jede Ungültigerklärung der Wirkungen einer internationalen Eintra-
gung auf dem Gebiet einer Vertragspartei durch die zuständigen
Behörden dieser benannten Vertragspartei in Bezug auf ein oder alle
gewerblichen Muster oder Modelle, die Gegenstand der internatio-
nalen Eintragung sind,

vii) jede sonstige in der Ausführungsordnung festgelegte maßgebliche
Angabe über die Rechte an einem oder allen gewerblichen Mustern
oder Modellen, die Gegenstand der internationalen Eintragung sind.(1) Siehe Fußnote zu Artikel 12 Absatz 4.
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2. [Wirkung der Eintragung im internationalen Register] Jede in
Absatz 1 Ziffern i, ii, iv, v, vi und vii genannte Eintragung hat dieselbe
Wirkung wie eine Eintragung im Register des Amts jeder der betroffenen
Vertragsparteien; eine Vertragspartei kann jedoch dem Generaldirektor in
einer Erklärung mitteilen, dass eine in Absatz 1 Ziffer i genannte Eintra-
gung keine Wirkung in dieser Vertragspartei hat, solange die Vertrags-
partei die in dieser Erklärung aufgeführten Angaben oder Unterlagen noch
nicht erhalten hat.

3. [Gebühren] Für jede nach Absatz 1 vorgenommene Eintragung
können Gebühren erhoben werden.

4. [Veröffentlichung] Das Internationale Büro veröffentlicht einen Hin-
weis hinsichtlich jeder nach Absatz 1 vorgenommenen Eintragung. Das
Internationale Büro übermittelt eine Kopie der Veröffentlichung des Hin-
weises an das Amt jeder der betroffenen Vertragsparteien.

Artikel 17

Erste Schutzfrist und Verlängerung der internationalen Eintragung
und Schutzdauer

1. [Erste Schutzfrist der internationalen Eintragung] Die internatio-
nale Eintragung wird zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren, gerech-
net ab dem Datum der internationalen Eintragung, vorgenommen.

2. [Verlängerung der internationalen Eintragung] Die internationale
Eintragung kann nach dem vorgeschriebenen Verfahren und vorbehalt-
lich der Zahlung der vorgeschriebenen Gebühren um weitere Zeiträume
von 5 Jahren verlängert werden.

3. [Schutzdauer in benannten Vertragsparteien]

a) Sofern die internationale Eintragung verlängert wird und vorbehalt-
lich des Buchstabens b, beträgt die Schutzdauer ab dem Datum der
internationalen Eintragung in jeder der benannten Vertragsparteien
15 Jahre.

b) Wenn nach dem Recht einer benannten Vertragspartei für ein
gewerbliches Muster oder Modell, für das nach diesem Recht Schutz
erteilt worden ist, eine Schutzdauer von mehr als 15 Jahren vorge-
sehen ist, so ist die Schutzdauer bei Verlängerung der internationa-
len Eintragung ebenso lang wie die nach dem Recht der
Vertragspartei vorgesehene Schutzdauer.

c) Jede Vertragspartei teilt dem Generaldirektor in einer Erklärung die
nach ihrem Recht vorgesehene maximale Schutzdauer mit.

4. [Möglichkeit der eingeschränkten Verlängerung] Die Verlängerung
der internationalen Eintragung kann für eine, mehrere oder alle der
benannten Vertragsparteien vorgenommen werden und für ein, mehrere
oder alle gewerblichen Muster und Modelle, die Gegenstand der interna-
tionalen Eintragung sind.

5. [Eintragung und Veröffentlichung der Verlängerung] Das Internati-
onale Büro trägt die Verlängerungen in das internationale Register ein
und veröffentlicht einen entsprechenden Hinweis. Das Internationale Büro
übermittelt eine Kopie der Veröffentlichung des Hinweises an das Amt
jeder der betroffenen Vertragsparteien.

Artikel 18

Auskunft über veröffentlichte internationale Eintragungen

1. [Zugang zu Informationen] Das Internationale Büro stellt jeder Per-
son auf Antrag und gegen Zahlung der vorgeschriebenen Gebühr hin-
sichtlich jeder veröffentlichten internationalen Eintragung Auszüge aus
dem internationalen Register oder Informationen über den Inhalt des
internationalen Registers zur Verfügung.

2. [Befreiung von der Beglaubigung] Die vom Internationalen Büro
zur Verfügung gestellten Auszüge aus dem internationalen Register sind
in jeder Vertragspartei von der Beglaubigung freigestellt.

KAPITEL II

VERWALTUNGSBESTIMMUNGEN

Artikel 19

Gemeinsames Amt mehrerer Staaten

1. [Notifikation des gemeinsamen Amts] Haben mehrere Staaten, die
beabsichtigen, Mitglied dieses Abkommens zu werden, ihre Landes-
gesetze über gewerbliche Muster und Modelle vereinheitlicht oder kom-
men mehrere Mitgliedstaaten dieses Abkommens überein, ihre
Landesgesetze über gewerbliche Muster und Modelle zu vereinheitlichen,
so können sie dem Generaldirektor notifizieren:

i) dass ein gemeinsames Amt an die Stelle des nationalen Amts jedes
dieser Staaten tritt,

und

ii) dass die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete, auf die die vereinheitlich-
ten Gesetze Anwendung finden, für die Anwendung der Artikel 1,
3 bis 18 und 31 dieses Abkommens als eine Vertragspartei anzuse-
hen ist.

2. [Zeitpunkt, zu dem die Notifikation erfolgt] Die in Absatz 1
genannte Notifikation erfolgt:

i) bei Staaten, die beabsichtigen, Mitglied dieses Abkommens zu wer-
den, zum Zeitpunkt der Hinterlegung der in Artikel 27 Absatz 2
genannten Urkunden;

ii) bei Mitgliedsstaaten dieses Abkommens jederzeit nach erfolgter Ver-
einheitlichung ihrer Landesgesetze.

3. [Tag des Wirksamwerdens der Notifikation] Die in den Absätzen 1
und 2 genannte Notifikation wird wirksam:

i) bei Staaten, die beabsichtigen, Mitglied dieses Abkommens zu wer-
den, zum Zeitpunkt, zu dem diese Staaten durch dieses Abkommen
gebunden werden;

ii) bei Mitgliedsstaaten dieses Abkommens drei Monate nach dem Zeit-
punkt einer entsprechenden Mitteilung, welche der Generaldirektor
den anderen Vertragsparteien zugehen lässt oder zu einem späte-
ren, in der Notifikation angegebenen Zeitpunkt.

29.12.2006 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 386/37



Artikel 20

Mitgliedschaft im Haager Verband

Die Vertragsparteien sind Mitglieder desselben Verbands wie die Staaten,
die Vertragsparteien des Abkommens in der Fassung von 1934 oder in
der Fassung von 1960 sind.

Artikel 21

Versammlung

1. [Zusammensetzung]

a) Die Vertragsparteien sind Mitglieder derselben Versammlung wie die
Staaten, die durch Artikel 2 der Ergänzungsvereinbarung von 1967
gebunden sind.

b) Jedes Mitglied der Versammlung wird in der Versammlung durch
einen Delegierten vertreten, der von Stellvertretern, Beratern und
Sachverständigen unterstützt werden kann, wobei jeder Delegierte
nur eine Vertragspartei vertreten kann.

c) Mitglieder des Verbands, die nicht Mitglied der Versammlung sind,
werden zu den Sitzungen der Versammlung als Beobachter
zugelassen.

2. [Aufgaben]

a) Die Versammlung

i) behandelt alle Fragen betreffend die Erhaltung und die Entwick-
lung des Verbandes sowie die Umsetzung dieses Abkommens;

ii) übt die Rechte aus und nimmt die Aufgaben wahr, die ihr nach
diesem Abkommen oder nach der Ergänzungsvereinbarung
von 1967 ausdrücklich verliehen oder zugeteilt werden;

iii) erteilt dem Generaldirektor Weisungen für die Vorbereitung
der Revisionskonferenzen und beschließt die Einberufung jeder
dieser Konferenzen;

iv) ändert die Ausführungsordnung;

v) prüft und billigt die Berichte und die Tätigkeit des Generaldi-
rektors betreffend den Verband und erteilt ihm alle zweckdien-
lichen Weisungen in Fragen, die in die Zuständigkeit des
Verbandes fallen;

vi) legt das Programm fest, beschließt den Zweijahres-
Haushaltsplan des Verbandes und billigt seine
Rechnungsabschlüsse;

vii) beschließt die Finanzvorschriften des Verbandes;

viii) bildet die Ausschüsse und Arbeitsgruppen, die sie zur Verwirk-
lichung der Ziele des Verbandes für zweckdienlich hält;

ix) bestimmt, vorbehaltlich Absatz 1 Buchstabe c, welche Staaten,
zwischenstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen zu ihren Sitzungen als Beobachter zugelassen
werden;

x) nimmt jede andere Handlung vor, die zur Erreichung der Ziele
des Verbandes geeignet ist, und nimmt alle anderen Aufgaben
wahr, die sich aus diesem Abkommen ergeben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation verwaltete
Verbände von Interesse sind, entscheidet die Versammlung nach
Anhörung des Koordinierungsausschusses der Organisation

3. [Quorum]

a) Die Hälfte der Mitglieder der Versammlung, bei denen es sich um
Staaten mit Stimmrecht in einer bestimmten Angelegenheit han-
delt, bildet das Quorum für die Zwecke der Abstimmung über diese
Angelegenheit.

b) Ungeachtet des Buchstabens a kann die Versammlung Beschlüsse
fassen, wenn während einer Tagung die Anzahl der vertretenen Mit-
glieder der Versammlung, bei denen es sich um Staaten mit Stimm-
recht in einer bestimmten Angelegenheit handelt, zwar weniger als
die Hälfte, aber mindestens ein Drittel der in dieser Angelegenheit
stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung, bei denen es sich
um Staaten handelt, beträgt; jedoch werden diese Beschlüsse mit
Ausnahme der Beschlüsse über das Verfahren der Versammlung nur
dann wirksam, wenn die nachfolgend aufgeführten Bedingungen
erfüllt sind. Das Internationale Büro benachrichtigt die Mitglieder
der Versammlung, bei denen es sich um Staaten mit Stimmrecht in
der genannten Angelegenheit handelt und die nicht vertreten waren,
über diese Beschlüsse und fordert sie auf, innerhalb einer Frist von
drei Monaten vom Zeitpunkt der Benachrichtigung an ihre Stimm-
abgabe oder Stimmenthaltung schriftlich bekannt zu geben. Ent-
spricht nach Ablauf der Frist die Anzahl der Mitglieder, die auf diese
Weise ihre Stimmabgabe oder Stimmenthaltung bekannt gegeben
haben, mindestens der Anzahl der Mitglieder, die für die Erreichung
des Quorums während der Tagung gefehlt hatte, so werden die
Beschlüsse wirksam, sofern gleichzeitig die erforderliche Mehrheit
noch vorhanden ist.

4. [Beschlussfassung in der Versammlung]

a) Die Versammlung ist bestrebt, einvernehmliche Entscheidungen zu
treffen.

b) Gelingt es nicht, eine einvernehmliche Entscheidung zu treffen, so
erfolgt die Beschlussfassung über die fragliche Angelegenheit per
Abstimmung. In einem solchen Fall

i) verfügt jede Vertragspartei, bei der es sich um einen Staat han-
delt, über eine Stimme und stimmt nur in eigenem Namen ab;

ii) kann jede Vertragspartei, bei der es sich um eine zwischen-
staatliche Organisation handelt, für ihre Mitgliedstaaten abstim-
men, wobei sie über eine der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten, die
Vertragsparteien dieses Abkommens sind, entsprechende
Anzahl an Stimmen verfügt; zwischenstaatliche Organisatio-
nen können jedoch nicht an der Abstimmung teilnehmen,
wenn einer ihrer Mitgliedstaaten sein Stimmrecht ausübt und
umgekehrt.

c) In Angelegenheiten, die nur Staaten betreffen, die an Artikel 2 der
Ergänzungsvereinbarung von 1967 gebunden sind, haben Vertrags-
parteien, die nicht an den genannten Artikel gebunden sind, kein
Stimmrecht; in Angelegenheiten, die nur Vertragsparteien betreffen,
haben nur die Letzteren Stimmrecht.
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5. [Mehrheiten]

a) Vorbehaltlich der Artikel 24 Absatz 2 und 26 Absatz 2 fasst die
Versammlung ihre Beschlüsse mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der abgegebenen Stimmen.

b) Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

6. [Tagungen]

a) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirek-
tor alle zwei Jahre einmal zu einer ordentlichen Tagung zusammen,
und zwar, abgesehen von außergewöhnlichen Fällen, zu derselben
Zeit und an demselben Ort wie die Generalversammlung der
Organisation.

b) Die Versammlung tritt nach Einberufung durch den Generaldirek-
tor zu einer außerordentlichen Tagung zusammen, wenn ein Vier-
tel der Mitglieder der Versammlung dies verlangt oder wenn der
Generaldirektor dies veranlasst.

c) Die Tagesordnung jeder Tagung wird vom Generaldirektor
vorbereitet.

7. [Geschäftsordnung] Die Versammlung gibt sich eine
Geschäftsordnung.

Artikel 22

Internationales Büro

1. [Verwaltungsaufgaben]

a) Die Aufgaben hinsichtlich der internationalen Eintragung sowie die
anderen Verwaltungsaufgaben des Verbandes werden vom Interna-
tionalen Büro wahrgenommen.

b) Das Internationale Büro bereitet insbesondere die Sitzungen der Ver-
sammlung sowie der etwa von ihr gebildeten Sachverständigenaus-
schüsse und Arbeitsgruppen vor und besorgt das Sekretariat dieser
Organe.

2. [Generaldirektor] Der Generaldirektor ist der höchste Beamte des
Verbandes und vertritt diesen Verband.

3. [Sonstige Sitzungen, die nicht im Rahmen von Tagungen der Ver-
sammlung stattfinden] Alle von der Versammlung gebildeten Ausschüsse
oder Arbeitsgruppen sowie alle anderen Sitzungen, in denen Angelegen-
heiten behandelt werden, die den Verband betreffen, werden vom Gene-
raldirektor einberufen.

4. [Rolle des Internationalen Büros in der Versammlung und bei sons-
tigen Sitzungen]

a) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen neh-
men ohne Stimmrecht an allen Sitzungen der Versammlung und
aller etwa von ihr gebildeten Ausschüsse oder Arbeitsgruppen teil
sowie an allen sonstigen vom Generaldirektor unter der Schirmherr-
schaft des Verbands einberufenen Sitzungen.

b) Der Generaldirektor oder ein von ihm bestimmter Mitarbeiter ist
von Amts wegen Sekretär der Versammlung sowie der Ausschüsse,
Arbeitsgruppen oder sonstiger in Buchstabe a genannter Sitzungen.

5. [Konferenzen]

a) Das Internationale Büro bereitet nach den Weisungen der Versamm-
lung die Revisionskonferenzen vor.

b) Das Internationale Büro kann bei der Vorbereitung der Revisions-
konferenzen zwischenstaatliche sowie internationale und nationale
nichtstaatliche Organisationen konsultieren.

c) Der Generaldirektor und die von ihm bestimmten Personen neh-
men ohne Stimmrecht an den Beratungen der Revisionskonferenzen
teil.

6. [Andere Aufgaben] Das Internationale Büro nimmt alle anderen
Aufgaben wahr, die ihm hinsichtlich dieses Abkommens übertragen
werden.

Artikel 23

Finanzen

1. [Haushalt]

a) Der Verband hat einen Haushaltsplan.

b) Der Haushaltsplan des Verbandes umfasst die eigenen Einnahmen
und Ausgaben des Verbandes und dessen Beitrag zum Haushalts-
plan der gemeinsamen Ausgaben der von der Organisation verwal-
teten Verbände.

c) Als gemeinsame Ausgaben der Verbände gelten die Ausgaben, die
nicht ausschließlich dem Verband, sondern auch einem oder meh-
reren anderen von der Organisation verwalteten Verbänden zuzu-
rechnen sind. Der Anteil des Verbandes an diesen gemeinsamen
Ausgaben entspricht dem Interesse, das der Verband an ihnen hat

2. [Abstimmung mit den Haushaltsplänen anderer Verbände] Der
Haushaltsplan des Verbandes wird unter Berücksichtigung der Notwen-
digkeit seiner Abstimmung mit den Haushaltsplänen der anderen von der
Organisation verwalteten Verbände aufgestellt.

3. [Einnahmen im Haushaltsplan] Der Haushaltsplan des Verbandes
umfasst folgende Einnahmen:

i) Gebühren für internationale Eintragungen;

ii) Gebühren für andere Dienstleistungen des Internationalen Büros im
Rahmen des Verbandes;

iii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröffentlichungen des
Internationalen Büros, die den Verband betreffen;

iv) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;

v) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.
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4. [Festsetzung der Gebühren; Höhe des Haushalts]

a) Die Höhe der in Absatz 3 Ziffer i genannten Gebühren wird von
der Versammlung auf Vorschlag des Generaldirektors festgesetzt. In
Absatz 3 Ziffer ii genannte Gebühren werden vom Generaldirektor
festgesetzt und gelten vorläufig vorbehaltlich der Zustimmung der
Versammlung in ihrer nächsten Tagung.

b) Die Höhe der in Absatz 3 Ziffer i genannten Gebühren wird in der
Weise festgesetzt, dass die Einnahmen des Verbandes aus den
Gebühren und den anderen Einkünften mindestens zur Deckung
aller Ausgaben des Internationalen Büros für den Verband
ausreichen.

c) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen Rechnungs-
jahres beschlossen, so wird der Haushaltsplan des Vorjahres nach
Maßgabe der Finanzvorschriften übernommen.

5. [Betriebsmittelfonds] Der Verband hat einen Betriebsmittelfonds,
der durch die Einnahmenüberschüsse und, wenn diese Einnahmenüber-
schüsse nicht genügen, durch eine einmalige Zahlung jedes Verbands-
mitglieds gebildet wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, so beschließt
die Versammlung seine Erhöhung. Dieses Verhältnis und die Zahlungs-
bedingungen werden von der Versammlung auf Vorschlag des General-
direktors festgesetzt.

6. [Vorschüsse des Gastgeberstaates]

a) Das Abkommen über den Sitz, das mit dem Staat geschlossen wird,
in dessen Hoheitsgebiet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor,
dass dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn der Betriebsmittelfonds
nicht ausreicht. Die Höhe dieser Vorschüsse und die Bedingungen,
unter denen sie gewährt werden, sind in jedem Fall Gegenstand
besonderer Vereinbarungen zwischen diesem Staat und der
Organisation.

b) Der unter Buchstabe a bezeichnete Staat und die Organisation sind
berechtigt, die Verpflichtung zur Gewährung von Vorschüssen durch
schriftliche Notifikation zu kündigen. Die Kündigung wird drei Jahre
nach Ablauf des Jahres wirksam, in dem sie notifiziert worden ist.

7. [Rechnungsprüfung] Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe
der Finanzvorschriften von einem oder mehreren Mitgliedsstaaten des
Verbandes oder von außenstehenden Rechnungsprüfern vorgenommen,
die mit ihrer Zustimmung von der Versammlung bestimmt werden.

Artikel 24

Ausführungsordnung

1. [Gegenstand] Die Ausführungsordnung regelt die Einzelheiten der
Ausführung dieses Abkommens. Sie enthält insbesondere Vorschriften
über:

i) Angelegenheiten, über die gemäß diesem Abkommen Regeln erlas-
sen werden müssen;

ii) weitere Einzelheiten, die dieses Abkommen betreffen oder für die
Durchführung dieses Abkommens zweckdienlich sind;

iii) alle erforderlichen Verfahrens- und Verwaltungsangelegenheiten.

2. [Änderungen einzelner Bestimmungen der Ausführungsordnung]

a) Die Ausführungsordnung kann vorschreiben, dass einzelne Bestim-
mungen der Ausführungsordnung nur einstimmig oder durch eine
Mehrheit von vier Fünfteln geändert werden können.

b) Für den künftigen Wegfall des Erfordernisses der Einstimmigkeit
oder einer Mehrheit von vier Fünfteln für die Änderung einer
Bestimmung der Ausführungsordnung ist Einstimmigkeit
erforderlich.

c) Für die künftige Anwendbarkeit eines Erfordernisses der Einstim-
migkeit oder einer Mehrheit von vier Fünfteln für die Änderung einer
Bestimmung der Ausführungsordnung ist eine Mehrheit von vier
Fünfteln erforderlich.

3. [Mangelnde Übereinstimmung von Abkommen und Ausführungs-
ordnung] Im Falle mangelnder Übereinstimmung zwischen den
Bestimmungen diese Abkommens und den Bestimmungen der Aus-
führungsordnung haben die Bestimmungen des Abkommens Vorrang.

KAPITEL III

REVISION UND ÄNDERUNG

Artikel 25

Revision dieses Abkommens

1. [Revisionskonferenzen] Dieses Abkommen kann von einer Konfe-
renz der Vertragsstaaten revidiert werden.

2. [Revision oder Änderung bestimmter Artikel] Artikel 21, 22, 23
und 26 können entweder durch eine Revisionskonferenz oder nach den
Bestimmungen des Artikels 26 durch die Versammlung geändert werden.

Artikel 26

Änderung bestimmter Artikel durch die Versammlung

1. [Vorschläge zur Änderung]

a) Vorschläge zur Änderung der Artikel 21, 22, 23 und dieses Arti-
kels durch die Versammlung können von jeder Vertragspartei oder
vom Generaldirektor vorgelegt werden.

b) Diese Vorschläge werden vom Generaldirektor mindestens sechs
Monate, bevor sie in der Versammlung beraten werden, den
Vertragsparteien mitgeteilt.

2. [Mehrheiten] Der Beschluss jeder Änderung der in Absatz 1 genann-
ten Artikel erfordert eine Mehrheit von drei Vierteln; hingegen erfordert
die Annahme einer Änderung des Artikels 21 oder des vorliegenden
Absatzes eine Mehrheit von vier Fünfteln.
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3. [Inkrafttreten]

a) Außer wenn Buchstabe b Anwendung findet, tritt jede Änderung
der in Absatz 1 genannten Artikel einen Monat nach dem Zeitpunkt
in Kraft, zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfassungsmä-
ßig zustande gekommenen Annahme des Änderungsvorschlags von
drei Vierteln der Vertragsparteien, die im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung über die Änderung Mitglieder der Versammlung waren und
das Recht zur Abstimmung über die Änderung hatten, beim Gene-
raldirektor eingegangen sind.

b) Eine Änderung des Artikels 21 Absatz 3 oder 4 oder dieses Buch-
stabens tritt nicht in Kraft, wenn eine Vertragspartei dem General-
direktor innerhalb von sechs Monaten nach der Beschlussfassung
durch die Versammlung mitteilt, dass sie diese Änderung nicht
annimmt.

c) Jede Änderung, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen die-
ses Absatzes in Kraft tritt, bindet alle Staaten und zwischenstaatli-
chen Organisationen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Änderung Vertragsparteien sind oder später werden.

KAPITEL IV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 27

Möglichkeit, Vertragspartei dieses Abkommens zu werden

1. [Voraussetzungen] Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des Arti-
kels 28 können dieses Abkommen unterzeichnen und Vertragspartei die-
ses Abkommens werden:

i) jeder Mitgliedstaat der Organisation;

ii) jede zwischenstaatliche Organisation, die ein Amt unterhält, bei dem
Schutz gewerblicher Muster und Modelle mit Wirkung für das
Gebiet, auf das der Gründungsvertrag der zwischenstaatlichen Orga-
nisation Anwendung findet, erlangt werden kann, sofern mindes-
tens ein Mitgliedstaat der zwischenstaatlichen Organisation Mitglied
der Organisation ist und soweit dieses Amt nicht Gegenstand einer
Notifikation nach Artikel 19 ist.

2. [Ratifikation oder Beitritt] Alle in Absatz 1 genannten Staaten oder
zwischenstaatlichen Organisationen können

i) eine Ratifikationsurkunde hinterlegen, wenn sie dieses Abkommen
unterzeichnet haben,

oder

ii) eine Beitrittsurkunde hinterlegen, wenn sie dieses Abkommen nicht
unterzeichnet haben.

3. [Tag des Wirksamwerdens der Hinterlegung]

a) Vorbehaltlich der Buchstaben b bis d ist der Tag des Wirksam-
werdens einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde der Tag, an dem
diese Urkunde hinterlegt wird.

b) Der Tag des Wirksamwerdens einer Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde eines Staates, für den der Schutz gewerblicher Muster und
Modelle nur durch das Amt einer zwischenstaatlichen Organisation,
bei der dieser Staat Mitgliedstaat ist, erlangt werden kann, ist der
Tag, an dem die Urkunde dieser zwischenstaatlichen Organisation
hinterlegt wird, falls dieser Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt der Hin-
terlegung der Urkunde des genannten Staates liegt.

c) Der Tag des Wirksamwerdens einer Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde, die eine Notifikation nach Artikel 19 enthält oder der eine
Notifikation nach Artikel 19 beigefügt ist, ist der Tag, an dem die
letzte der Urkunden der Mitgliedsstaaten der Gruppe von Staaten,
die diese Notifikation vorgenommen haben, hinterlegt wird.

d) Jede Ratifikations- oder Beitrittsurkunde eines Staates kann eine
Erklärung enthalten oder jeder dieser Urkunden kann eine Erklä-
rung beigefügt werden, in der zur Bedingung gemacht wird, dass
die Urkunde erst dann als hinterlegt gilt, wenn die Urkunde eines
anderen Staates oder einer zwischenstaatlichen Organisation, die
Urkunden von zwei anderen Staaten oder die Urkunden eines ande-
ren Staates und einer zwischenstaatlichen Organisation, die nament-
lich genannt und zum Beitritt zu diesem Abkommen berechtigt sind,
ebenfalls hinterlegt sind. Die Urkunde, die eine derartige Erklärung
enthält oder der eine derartige Erklärung beigefügt ist, gilt als an
dem Tag hinterlegt, an dem die in der Erklärung genannte Bedin-
gung erfüllt ist. Enthält eine in der Erklärung bezeichnete Urkunde
jedoch selbst eine Erklärung dieser Art oder ist dieser Urkunde selbst
eine Erklärung dieser Art beigefügt, so gilt diese Urkunde als an dem
Tag hinterlegt, an dem die in der letzteren Erklärung genannte
Bedingung erfüllt ist.

e) Jede nach Buchstabe d abgegebene Erklärung kann jederzeit ganz
oder teilweise zurückgenommen werden. Eine Rücknahme wird an
dem Tag wirksam, an dem die Notifikation der Rücknahme beim
Generaldirektor eingeht.

Artikel 28

Tag des Wirksamwerdens der Ratifikation und des Beitritts

1. [In Betracht zu ziehende Urkunden] Für die Zwecke dieses Artikels
werden nur Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Betracht gezogen, die
von den in Artikel 27 Absatz 1 bezeichneten Staaten oder zwischenstaat-
lichen Organisationen hinterlegt worden sind und deren Tag des
Wirksamwerdens in Artikel 27 Absatz 3 vorgesehen ist.

2. [Inkrafttreten dieses Abkommens] Dieses Abkommen tritt drei
Monate nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunden von
sechs Staaten in Kraft, sofern wenigstens drei dieser Staaten eine der nach-
folgenden Bedingungen erfüllen:

i) nach den jüngsten vom Internationalen Büro erhobenen Jahres-
statistiken sind mindestens 3000 Anträge auf Schutz gewerblicher
Muster oder Modelle in oder für den betreffenden Staat eingereicht
worden;

ii) nach den jüngsten vom Internationalen Büro erhobenen Jahres-
statistiken sind mindestens 1000 Anträge auf Schutz gewerblicher
Muster oder Modelle in oder für den betreffenden Staat von Perso-
nen eingereicht worden, die in einem anderen Staat ansässig sind.
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3. [Inkrafttreten der Ratifikation und des Beitritts]

a) Alle Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen, die ihre
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde drei Monate vor dem Tag des
Inkrafttretens dieses Abkommens oder früher hinterlegt haben, wer-
den am Tag des Inkrafttretens dieses Abkommens durch dieses
Abkommen gebunden

b) Alle anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Organisationen wer-
den durch dieses Abkommen drei Monate nach dem Tag gebun-
den, an dem sie ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunden hinterlegt
haben, oder zu einem späteren in diesen Urkunden angegebenen
Zeitpunkt

Artikel 29

Verbot von Vorbehalten

Vorbehalte zu diesem Abkommen sind nicht gestattet.

Artikel 30

Erklärungen der Vertragsparteien

1. [Zeitpunkt für die Abgabe von Erklärungen] Die Abgabe einer
Erklärung nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 2 Buch-
stabe a, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 13 Absatz 1,
Artikel 14 Absatz 3, Artikel 16 Absatz 2 oder Artikel 17 Absatz 3 Buch-
stabe c kann erfolgen:

i) zum Zeitpunkt der Hinterlegung der in Artikel 27 Absatz 2 genann-
ten Urkunde, wobei sie in diesem Fall an dem Tag wirksam wird,
an dem der Staat oder die zwischenstaatliche Organisation, die die
Erklärung abgegeben hat, an dieses Abkommen gebunden wird,

oder

ii) nach der Hinterlegung einer in Artikel 27 Absatz 2 genannten
Urkunde, wobei sie in diesem Fall drei Monate nach dem Tag ihres
Eingangs beim Generaldirektor oder zu einem späteren in der Erklä-
rung angegebenen Zeitpunkt wirksam wird; sie findet jedoch nur
Anwendung auf eine internationale Eintragung, bei der das Datum
der internationalen Eintragung das Datum des Tages des Wirksam-
werdens der Erklärung oder ein späteres Datum ist.

2. [Erklärungen von Staaten mit einem gemeinsamen Amt] Unbescha-
det des Absatzes 1 wird eine in Absatz 1 genannte Erklärung, die von
einem Staat abgegeben wurde, der zusammen mit einem anderen Staat
oder mit anderen Staaten dem Generaldirektor nach Artikel 19 Absatz 1
notifiziert hat, dass ein gemeinsames Amt an die Stelle ihrer nationalen
Ämter tritt, nur dann wirksam, wenn jener andere Staat eine entspre-
chende Erklärung abgibt oder jene anderen Staaten entsprechende Erklä-
rungen abgeben.

3. [Zurücknahme von Erklärungen] Eine in Absatz 1 genannte Erklä-
rung kann jederzeit durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifi-
kation zurückgenommen werden. Diese Zurücknahme wird drei Monate
nach dem Tag, an dem der Generaldirektor die Notifikation erhält oder
zu einem späteren in der Notifikation angegebenen Zeitpunkt wirksam.
Ist eine Erklärung nach Artikel 7 Absatz 2 abgegeben worden, so blei-
ben internationale Anmeldungen, die vor dem Wirksamwerden dieser
Zurücknahme eingereicht wurden, von der Zurücknahme unberührt.

Artikel 31

Anwendbarkeit der Fassungen von 1934 und 1960

1. [Beziehungen zwischen Staaten, die gleichzeitig diesem Abkom-
men und dem Abkommen in den Fassungen von 1934 oder 1960 ange-
hören] Die Staaten, die gleichzeitig diesem Abkommen und dem
Abkommen in der Fassung von 1934 oder der Fassung von 1960 ange-
hören, sind in ihren gegenseitigen Beziehungen allein durch dieses
Abkommen gebunden. Diese Staaten sind jedoch in ihren gegenseitigen
Beziehungen verpflichtet, die Bestimmungen in der Fassung von 1934
oder der Fassung von 1960 anzuwenden, wenn die Muster oder Modelle
beim Internationalen Büro vor dem Zeitpunkt hinterlegt worden sind, an
dem dieses Abkommen für die gegenseitigen Beziehungen verbindlich
geworden ist.

2. [Beziehungen zwischen Staaten, die gleichzeitig diesem Abkom-
men und dem Abkommen in den Fassungen von 1934 oder 1960 ange-
hören und Staaten, die dem Abkommen in den Fassungen von 1934
oder 1960 und nicht diesem Abkommen angehören]

a) Jeder Staat, der gleichzeitig diesem Abkommen und dem Abkom-
men in der Fassung von 1934 angehört, ist in seinen Beziehungen
zu Staaten, die nur dem Abkommen in der Fassung von 1934 ange-
hören, aber weder diesem Abkommen noch dem Abkommen in der
Fassung von 1960, weiterhin an die Bestimmungen des Abkom-
mens von 1934 gebunden.

b) Jeder Staat, der gleichzeitig diesem Abkommen und dem Abkom-
men in der Fassung von 1960 angehört, ist in seinen Beziehungen
zu Staaten, die nur dem Abkommen in der Fassung von 1960 und
nicht diesem Abkommen angehören, weiterhin an die Bestimmun-
gen des Abkommens von 1960 gebunden.

Artikel 32

Kündigung dieses Abkommens

1. [Notifikation] Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch
eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen.

2. [Zeitpunkt des Wirksamwerdens] Die Kündigung wird ein Jahr nach
dem Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirektor einge-
gangen ist oder an einem späteren in der Notifikation angegebenen Tag.
Sie lässt die Anwendung dieses Abkommens auf die im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Kündigung anhängigen internationalen Anmeldun-
gen oder bestehenden internationalen Eintragungen in Bezug auf die kün-
digende Vertragspartei unberührt.

Artikel 33

Sprachen dieses Abkommens; Unterzeichnung Unterschrift

1. [Urschriften; amtliche Fassungen]

a) Dieses Abkommen wird in der Urschrift in arabischer, chinesischer,
englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache unter-
zeichnet, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

b) Amtliche Fassungen werden vom Generaldirektor nach Beratungen
mit den beteiligten Regierungen in anderen Sprachen erstellt, wel-
che die Versammlung bestimmen kann.

2. [Unterzeichnungsfrist] Dieses Abkommen liegt nach seiner
Annahme ein Jahr lang am Sitz der Organisation zur Unterzeichnung auf.
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Artikel 34

Verwahrer

Der Generaldirektor ist Verwahrer dieses Abkommens.

ERKLÄRUNG

zur direkten Einreichung der Anmeldung

Der Präsident des Rates fügt bei der Hinterlegung dieser Beitrittsurkunde
beim Generaldirektor der WIPO dieser die folgende Erklärung bei:

„Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass internationale Anmeldun-
gen nicht durch ihr Amt eingereicht werden können.“

ERKLÄRUNG

zum System der individuellen Gebühren

Der Präsident des Rates fügt bei der Hinterlegung dieser Beitrittsurkunde
beim Generaldirektor der WIPO dieser die folgende Erklärung bei:

„Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass sie in Verbindung mit jeder
internationalen Eintragung, in der sie benannt ist, und mit jeder Verlän-
gerung einer internationalen Eintragung, die sich aus einer solchen
Anmeldung ergibt, die vorgeschriebene Benennungsgebühr nach Arti-
kel 7 Absatz 1 der Genfer Akte durch eine individuelle Benennungs-
gebühr in folgender Höhe ersetzen wird:

— 62 EUR per Muster oder Modell bei der internationalen Anmeldung;

— 31 EUR per Muster oder Modell bei der Verlängerung.“

ERKLÄRUNG

über die Schutzdauer in der Europäischen Gemeinschaft

Der Präsident des Rates fügt bei der Hinterlegung dieser Beitrittsurkunde
beim Generaldirektor der WIPO dieser die folgende Erklärung bei:

„Die Europäische Gemeinschaft erklärt, dass die nach ihrem Recht vorge-
sehene maximale Schutzdauer 25 Jahre beträgt.“
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